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Kreis  WKIatt
für de» Unterlahnkreis.

V» Mches Bl »kr Mr die MekanntMacksnnqen de« La«dratsaittte - «nd deS ÄreiSa«Hfch«fte»
Nr. 120 Diez , Mittwoch , den 15 . Dezember 1920. 60 . Jahrgang.

Das Ministerium für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten hat durch Erlaß vom 21. Oktober d. I . — 1. A.  III i
22 080 — seine, von mir unterm 3. September 1912 ver¬
öffentlichte viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 17. Juli
1912 (Neg .-Amtsblatt Sekte 366/358 ), betr. Jnchuenza der
Pferde , wieder aufgehoben.

Wiesbaden , den 9. November 1920.
Der Neigerungsprästreut.

• * *

I. 8399 ; Diez,  den 30. November 1920.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich mit Bezug auf

meine Kreisblattverfügung vom 9. Dezember 1912, I. 8493,
Kreisblatt Nr . 217, zur Kenntnis.

Ter Landrat I . '8 . : Scheuern

J 3781. Diez,  den 1V. Dezember 1920.
An die Herren Bürgermeister der Landgemernden

des Kreises.
Nachdem die kreisärzckichen Ortsbeichtigungen d'e auf

Grund des 8 69 der Dienstanweisung für die Kr.ichaz e statt zu
finden haben, nach der Unterbrechung durch den K. ieg wieder
ausgenommen worden sind, liegt Veranlos ung oor, darauf hiu-
zuweifen, daß der Wert dieser für die Hebung der V » ksgesunv-
heii durchaus wichtigen Be ichligunzen stark beetntc'ich igt wird,
wenn nicht der Bürgermeister persönlich oder wenigstens ein m.t
den örtlichen Verhältnissen genau vertrauter Vertreter des
Bürgermeisters daran teil nimmt.

Ich ersuche daher, an der Ortsbestchtigung, die Ihnen
vom Kreisarzt rechtzeitig mi getei.t w .rd, sich, wenn irgend
möglich, persönlich zu beteiligen, im Behinderungswlle je¬
doch etren geeigneten Vertreter mit der Tei nähme ;». beauf¬
tragen, dem die örtlichen Verhältni se genau bekannt sind.'

Der Land rat. Z. V . : Scheuern.

l . 8528 . Dtez,  den 6 . Dezember 1920.
Ol» die kkt »Vaitzsivc « Krse « »es Krertzes

Betrifft : Kosten der Ergä ^lzungsfleischbe-
schau.

Der Herr Regierungspräsident in Wiesbaden hat die
den Tierärzten bei Landivegereiscn aus Anlaß der Eraän-
zungsslerschbeschau zustehcnde Entschädigung auf 2 Mark
pro Kilometer festgesetzt, ohne Rücksicht darauf , ob der Weg
zu Fuß , mit dem Fahrrad ooet mit eigenem oder fremdem
Fuhrwerk zurüiigelegt worden ist.

Der Landrat . I . Bf : Scheuern.

M. 6771. Diez,  den 11. Dezember 1920.
In der letzten Zeit sind wiederholt von Priiawrganisatio-

nrn und Privatvereinen in der Presse Verö'fent ichungen
erfolgt über Auskunstserteilung an Angehörige vermißter
ehemaliger Kriegsgefangener.

Wenn auch der gute Zweck und das Bestreben dieser Or¬
ganisationen, den Angehörigen Vermißter durch Rar- und
Auskuustserteilung , und durch Auslegung von Such- und Ver-
mitztenlisten zu helfen, nicht verkannt wird, so erscheint eS doch
im allgemeinen Interesse und zur einheitlichen und genauen
Durchführung des so wichtigen Werkes unerläßlich, daß sich nur
»ine Stelle mit der Nachforschung nach Vermißten beschäftigt.

Ta den Privaiorganisationen und -Vereinen die behörd¬
liche rseis eingerichteten Hilfsquellen nicht zur Verfügung stehen
st« ihre Auskünfte vielmehr meistenteils auf Grund p--water

Mitteilungen , die nach di ?s 'eits gemach en Erfahrungen rrschk
immer zutreffend noch erschöpfend genug sind, geben, dürsten
sie kaum in oer Lage sein, den beab,ich igten Zweck durchgret-
send zu erfüllen.

Es wi .d deshalb erneut darauf hingewiften , daß das Zen-
nachwejsamt für Kriegergräber und Kriegerverluste in Bec-
ll Dorotheenstraße '48, die ackeinige Stecke ist, die in allen
Vermißten fragen amtliche Nachforschungenansle.lt und kosten-
lo>e Auskunft erteilt.

Ter Landrat : I . B . Scheuer«.

J .-Nr . II. 15383 . Diez,  d ?n 6. Dezember 1929.
In Abänderung meiner Bekanntmachung vom 23 . Sep¬

tember 1920, Nr . 10 299, Kreisblatt Nr . 229 , bringe ich
hierdurch zur allgemeinen Kenntnis , daß ich in Bere nbarung
nckt dem Herrn Kreisarzt tie Beratungsstunv .n der Kri 'p ui-
fürsorgestelle aus den ersten Samstag im Monat,
nachmittags  2Vo Uhr  festgesetzt habe.

Die Beratungen finden in der Wohnung des Herrn
Kreisarztes statt.

Der Vorsitzende des KreisausschussesI . B . Scheuern.

Z, -Nr . 16 431 II. Diez,  den 8 . Dezember 1929.
Betri .f . : Fortschreibnng der Zivilbevölke¬

rung.
Diejenigen Herren Bürgermeister , die mit der Erledi¬

gung meiner Uindruckvcrstigung vom 22. v. Mts ., J .-Nr.
14360 II, noch im Rückstände sind, werden hieran mit
Frist von 3 Tagen  erinnert.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. : Scheuern.

J .-Nr . II. 15152 . Diez,  den 9. Dezember 1929.
Nrkannrmachung.

Zur Förderung des Obstbaum Wärter Wesens  im
Kreise findet Sonntag , den 19 . Dezember  d . Js .,
nachmittags 2 Uhr in Diez  in der Gastwirtschaft
D i e h l (am Marktplatz ) eine

Kreisobstbanmwärter-Bersammlung
statt . ,

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, den Geewinve-
baumwärtern sogleich hiervon Kenntnis za geben und i msn
ihr Erscheinen als dringend nö ig nahe za l g n. Ti ? Baum¬
wärter haben ihren Vertrag und ihre Lienstanwesiang mit¬
zubringen . Ich ersuche zu veranlassen , daß 'den Baunawär-
tern die baren Auslagen erstattet werden.

Ter Vorsitzende deS KreisauSschustesI . W Scheuern».

J .-Nr . II. 15 448. Dj ez , den 8. Dezember 1920.
Betrifft : Anmeldungen für den Bezug von Benzol für den

, Monat Februar. 1921.
Tie Anmeldungen für den Bezug von Benzol für rein

landwirtschaftliche Zwecke  für den Monat Februar
1921 sind bestimmt bis zum 1. Januar 19 21 hier
einzurcichen.

Die Herr?» Bürgermeister werden ersuchstd'e ia Betracht
kommende» Verbraucher hierauf aufmerksam .zu mache«.

Ter Vorsitzende des KreisauSschuffeS
j I . B . : Scheuern.
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t >le ^äuli jtluenoattunci ' in t>en neu erworbenen Öan ' e telt -n
Dom 20. September 1867 (G.-2 . S . 1529 , sowie des Z 142
des Gesetzes über die allgemeine LackdeZvinwal ung dom 8V.
Juli 1883 (G.--S . S . 195) wird nach Zustimmung des Kreis¬
ausschusses für den Umfing des Unterlahnkreises folgende
Polizeiverordnung erlassen:

* l
Den Gast- und Schankwirten ist verboten , jugendliche,

nicht mc?.r schulpflichtige Personen vor vrllendetem 13.
Jahre in ihren Gast- und Schankwirtschaften zu dulden.

Diests Verbot findet keine Anwendung , wenn ji h die'e
Personen in Begleitung ihrer Eltern , Vormünder , Lehr¬
meister oder sonstiger erwachsener, zur Aufsicht über sie
befugVr Personen besludea, oder wenn die Schank.rr : schuf:
bel besonderen Gelegenheiten auf öffentlichen Straßen nnk-
Plätzen betrieben wird.

Cs rrrrd brerber' darauf hingewiesenDmZ für >en Bc'u .ä
der Wirtshäuser durch sch lpslickt'ge KiR -r eie Negier .ing)
Pouziircrordnung vom 13. Januar 1879 (Regierung .- Amr-
blatt S . 16) maßgebend ist. ' >

S 3.
Ein Abdruck dieser Verordnung ist in jeder Gast- und

Schankuirtschaft so aufzuhängen , dag : r von den anwesen¬
den Pe sti .cn bequem gelesen werden kann.

8 .1
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschri' ten werden ii.it

Geldstrafe bis zum Betrage von dreißig Mark beft-eait.
-! 4

len Süx ■n. * ,
4. vinn ft. WWP

» " QYvmlieleflunn tses ft' evt&wi iVmU' nYviuVi uim afectlt Von 96,60
Mt . Kr 100 m* «rKlsem

Barzahlungen find an die Finanzkofte Tiez. BehnhosSsiDahe
19 zu leisten, welche unter Nr . 15 828 an die LandeSbonkstel'.«
Tiez, bezw. 29329 an das Postscheckamt Frankfurt a. M . anzc«
schlossen ist. Bei Uebcrweisung von Beträgen ist daraus zu
achten, daß dieselben durch 96 Mk. teilbar sind.

Annahmestellen für Kriegsanleihestückcs.nd die Lander-
bankstellen Diez, Bad Ems und Nassau. Anträge s nd dort gu
stellen unter Beifügung der Wertpop ere mit den Zinsscheinen
und Bescheinigungen über die Selbstzeichnung der Stücke bezw.
Beweismittel für den Erwerb aus dem Nachlaß eines Verstor¬
benen. Tie erforderlichen Vordrucke zu diesen Anträgen sind
bei der Finanzkasse erhältlich.

Tie voeläuf gen Veran agungibc'cheide gehen den Steuer¬
pflichtigen demnächst zu. So lte ein Steuerpflich iger bi? zum
20. 12. 29. noch keinen Vorbescheid erhalten haben, dann em¬
pfiehlt es sich, daß der Betreffende bei dem Finanzamt in
Tiez, Bahnhofsstraße 19, über die Höh: seiner RrichSnotopftr-
fchuld Auskunft einho t. Es ist dem Steuerpsl .ch igen dann
immer noch Gelegenheit geboten, bis zum 31. Tezcmber 1920
die Vorteile einer Vorauszahlung auf die Ncichsnotopsrr-
schuld ausznnutzen.

Tiez,  den 3. Dezember 1920.
Ter Vorstand des Finanzamtes : Marktest. .

.._ an
Bet  4 . ntVr» R. m

Diese Polizeiverordnung tritt am Tage ihrer Verösfrnt-
lichung in Kra,t.

Tiez, den 12. Januar 1907. ___ __ _
Der Landrat . Tuderstabr.

- » <>
I. 8783. Diez,  den 6. Dezember 1929.
An or « criSpoli, «itehörd «n tt «v Hrrre » ^ s « dj .1zcr

v - Wrei | s.
Vo stchende K ei pl 'ze'v r r nrng b i g' ich hi ru 't

Zur Berö.fentlichung, da st: nach den seither gemach en Er¬
fahrungen vielfach in Vergessenheit gera.en zr s.ii scheinst
Ich ersuche, di: genaue Be olguug Ser Verori-nung streaz zu
kont'-'' llie' en und Verstöße zur strafrech ilichen Be f lg -ug
zu bringen . Auch ist darauf zu sehen, daß der Au hingäe
Po uz i e ordning in en G ?i - und Sch .nlwir schastea ge-
uMß' s 2 ordnungsmäßig erfolgt . ;

i!andrst I . B : Scheuerm

Biehscuchenpollzeiliche Anardnnng.
Zum Schutze gegen die Maul - und Klauenseuche wird

bierdurch aus Grund der ßA l8fs . des Viel' s' uchengksetzes
vom 26. 6. 09. (Reichsgrsetzblatt S . 5l9 ) mit Ermächtigung
des Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden folgendes
bestimmt:

DoiMischte NachriMen.
Schlachtvieh preise in Nassau.  Ter Nastürl 'ch«

'Interans 'chuß für Bi h- und Fleischsragen, dem Bert e er der
Landv; stchast, dc8 Biehhandels, des Metzgergrwerbesund der
Verbraucher angehören, hat zu der von der RegieniugSfleiich-
äclls angereg en Frage, ob es ifhiig wäre, für den hiesigen
Bel k Rich preise für Vieh und F.eisch festzû ben. in vernei¬
nendem§ i me Stellung genommen. Einstimn ig war man der
An't ht, daß die Festsetzung so cher Preise, wie di: Erfahrung
anderwärts gezeigt habe, leicht zur Abwanderung de? Viehes
nach anderen Be j ken führe, ein Rji 'o, den sich oer h esige
Bt .i k nicht anssetzen könne, da er auf den Bezug auswär-
izes Viehes im höchsten Maße angewiesen sei. Ta ? Beste sei
-i ' möglichst rasch: Wiedxrbeieburgdes Mark es. Ti : mit der
Aufhebung der Vjehzwangswirckchat verbu idene Gewhr liege
vo.n hmljch in der Ter ü t .ru : g vor B otger t e s-i e u e-
ste Aufmerk amkcjt zu wismen. Hjni 'ht ich der Fleiechrerjor-
g'.mg haben tf : beiciiigter Oegarisarionen zugesrgst auf ihre
Mf alieder im Weg: der Se bstverwaltung da ir eir .ii rken zu
wollen, daß tj : Preise so gehalten werden, daß sie bei mäßigem
Flii 'chaennß die Kausk.ast der arbeitender Bedü.kerunz nicht
überstll zen. In Fällen Wucher! cher Uebersorderrungim Vieh-
und Flii chhandel will die Regierurgssteischstellemit Strenge
dorgehen.

8 1. Tie Gemeinde Biebrich wird hiermit als Sperr¬
bezirk erklärt.

8 2. Für den Sperrbezirk gelten dir in den 88 3—6
meiner viehseuchenpolizeilichenAnordnung vom 29. War ds
IS .. I. 3862, Kreisblatt Nr . 56, erlassenen Bestimmungen

8 3. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver-
Sffentlichung im Amtl . Krrislatt in Kraft.

Djez,  den 9. Dezember 1920'.
Nr. 1821.

Bekanntmachung.
Betrifft : Reichsuotopfer.

Tie Steuerpflichtigen werden erneut auf die Vorteile hin-
grwiesen, welche die Vorauszahlungen auf die Reichsnotwser-
schuld bieten.

ES werden Bar Zahlungen bis 31. Dezember 1929 mit 4
v. H. vergütet, das heißt, mit 93 Mk. «ist eine Steuersckuld von
IM Mark getilgt.

Außerdem kann gem. ß 13 deS Reichsnowpfergefetzes die
Begleichung der Re'chsno op'erschud durch selbstgezeichnete—
einschließlich der inwlge Erbschaft erworbenen — 5 ,° o Schuld¬
verschreibungenSchuldbuch'o derungen und Schatzanweisungen
d«r Lkiegsaweihe des deutschen Reiches sowie di« # ', ’>/«  Lchatz-

" Einfuhrgenehmigung für AnkZuke von
der Besatzung.  Tas Molfssche Bureau me'det: Tie Ver¬
käufe und Versteigerungen von Altmaterial , Stiefeln , Uniform¬
stücken, Fahrzeugen ufw. insbesondere auch Spirituosen, au ? den
Beständen der Be'etzungsarmeehaben e nm Um.aug angenom¬
men, der sich dem Werte nach auf viele Millionen Merk beziffert
so daß sich eine Ejng lederung in die allgemein? Einfuhrpoli-
tjk als dringend notwendig eAriesen hat. Mi: De Nuchrich en»
Abteilung des Reichsbeauftrag en für die Ueberwachnngder
Ein- und Ausfuhr mi teilt, ist nunmehr für aeraräige Aukäuse
eine Einfuhrgenehmigung einzuholen. Im Ciuverständnis
mjt dem Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung
ist für den Bereich der amerikanischen Besetzungsarm': in Kob¬
lenz eine Einfuhrbewi ligungsste le eingerich et wirden, deren
6-eschäste durch die Moselwerft in enger Verbindung mit dem
Telegjerten des Rcichsbeanstragten sür die Ueberwachung der
Ein -und Ausfuhr in Koblenz wahrgenommen nrerd'U. Tie
Errichtung weiterer Stellen steht bevor.

Wucher.  Tas Wuchcrgericht verurte ile in Hei' igenstadt
zwei Bauern zu je einem Monat Gefängnis und 1009 Mark
Geldstrafe, weil sie entgegen dem von den Bauernvereinen
festgesetzten Einheitspreis von 22 Mark Kartosseln zu sä Mark
an Mftb»w»hn«r ihres L «rf«S verkauft hatte«.
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